
Ferienbetreuung für Grundschulkinder in Schwaigern

Ausgefüllt zurück an:

Stadt Schwaigern
Marktstraße 2
74193 Schwaigern 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Stadtverwaltung Schwaigern nach Artikel 13 und 
Artikel 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite der Stadt unter dem Menüpunkt 
„Rathaus“/„Service“/„Datenschutzinformation“. Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Betreuungsangebot für Grundschulkinder während 
der Schulferien. Bevor Sie dieses Formular ausfüllen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

• Ab dem Schuljahr 2023/24 kann die Ferienbetreuung an folgenden Standorten 
stattfinden:

o Leintalschule Schwaigern
o Sonnnenberg-Grundschule
o Grundschule Massenbach
o Grundschule Stetten  

• Die Ferienbetreuung endet ab dem Schuljahr 2023/24 einheitlich um 15:00 Uhr.

• Die aktuellen Betreuungszeiträume, Standorte und Anmeldefristen finden Sie auf der 
Webseite der Stadt Schwaigern unter www.schwaigern.de/schulen

• Es wird keine Mittagsverpflegung angeboten. Bitte geben Sie daher Ihrem Kind 
ausreichend Essen und Trinken mit!

KIND
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Email

Telefon

Betreuungszeit / -kosten:
X Betreuungsangebot 2023/2024
X Ferienbetreuung von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr  11,00 €/Tag

http://www.schwaigern.de/schulen
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Anmeldung für folgenden Betreuungszeitraum:
  Faschingsferien

  Osterferien

  Pfingstferien

  Sommerferien

  Herbstferien

Ich benötige die Ferienbetreuung an folgenden Tagen:
Wochentag Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag
Datum
Uhrzeit 
(von/bis)

Wochentag Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag
Datum
Uhrzeit 
(von/bis)

Wochentag Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag
Datum
Uhrzeit 
(von/bis)

Einzugsermächtigung: SEPA-Lastschriftverfahren (Gläubiger – ID DE28ZZZ00000109851)
Hiermit ermächtige ich die Stadt Schwaigern Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Schwaigern auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: ______________________________________________

Kreditinstitut:  ______________________________________________

IBAN: _____________________________________________________

________________________ ___________________________
Ort, Datum Unterschrift

Anmeldungen für die Ferienbetreuung können nur berücksichtigt werden, wenn Sie bis zur 
angegebenen Anmeldefrist bei der Stadtverwaltung Schwaigern abgegeben werden. Die 
Anmeldefristen werden im Ferienplan unter https://www.schwaigern.de/ferienbetreuung/informationen-
zur-ferienbetreuung-in-schwaigern-id_2924/ veröffentlicht. 

ACHTUNG: Die Anmeldung ist nur für einen Betreuungszeitraum 
möglich! Für weitere Betreuungszeiträume ist ein separates 
Formular zu verwenden!
Bei Angabe von mehr als einem Betreuungszeitraum wird die 
Anmeldung nur für die kommende Betreuung berücksichtigt!

https://www.schwaigern.de/ferienbetreuung/informationen-zur-ferienbetreuung-in-schwaigern-id_2924/
https://www.schwaigern.de/ferienbetreuung/informationen-zur-ferienbetreuung-in-schwaigern-id_2924/
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Hinweise zur Ferienbetreuung für Grundschulkinder:

• Bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 9:00 Uhr zur Ferienbetreuung bzw. Informieren Sie 
das Betreuungspersonal bis 9:00 Uhr, wenn Ihr Kind nicht an der Ferienbetreuung 
teilnehmen kann.

• Eine Abholung des Kindes ist frühstens ab 13 Uhr möglich. Abholungen vor 13 Uhr 
stören den Ablauf der Ferienbetreuung und beeinträchtigen die anderen Kinder.

• Passen Sie die Kleidung Ihres Kindes an das jeweilige Wetter an.
• Außerhalb der gebuchten Betreuungszeiten besteht keine Aufsichtspflicht. Sollten Sie 

Ihr Kind nicht pünktlich abholen können, informieren Sie bitte telefonisch die 
Ferienbetreuung. 

• Bei nicht tragbarem Verhalten des Kindes ist ein Ausschluss möglich.
• Bei alleinigem Verlassen des Schulhofs des Kindes haften die Eltern für ihr Kind. 
• Diese Anmeldung dient als Bedarfsmitteilung. Die Ferienbetreuung wird nur dann 

angeboten, wenn ein entsprechend angemeldeter Bedarf bis zum Ende der 
Anmeldefrist vorliegt.

• Die Ferienbetreuung finde in gemischten Gruppen mit Schülern aller Schwaigerner 
Grundschulen statt.

• Abmeldungen von der Ferienbetreuung sind bis eine Woche vor Beginn der 
Ferienbetreuung kostenlos möglich. Bei späteren Abmeldungen (auch wegen 
Krankheit) wird der volle Betrag erhoben.

Schulweg Mein Kind darf alleine nach Hause laufen: 
 ja  nein

Schweigepflicht
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mit der Anmeldung die Mitarbeiter*innen 
der Betreuung von der Schweigepflicht entbinde und diese mit Lehrern und 
den pädagogischen Fachkräften Gespräche zum Wohle Ihres Kindes führen 
können. 

Notärztliche 
Versorgung

Die Mitarbeiter*innen dürfen im Notfall Erste-Hilfe-Maßnahmen und ggf. eine 
ärztliche Versorgung einleiten
 ja  nein

Notfallnummern
Name Nummer

Personen- und 
Datenschutz

Ich/wir sind damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Betreuung veröffentlich werden dürfen. 
Internet/Homepage  ja  nein
Presse/Flyer  ja  nein

Allergien/Krankheiten

Hat Ihr Kind Allergien oder Krankheiten
 ja  nein
Wenn ja, was muss berücksichtigt werden
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Arbeitgebernachweis

 Für das aktuelle Kalenderjahr wurde bereits ein Arbeitgebernachweis 
bei der Stadt Schwaigern (bspw. über die Anmeldung zur 
Kernzeitbetreuung) abgegeben.

 Ein aktueller Arbeitgebernachweis liegt dieser Anmeldung bei.

Achtung: ohne Vorlage eines gültigen Arbeitgebernachweises beider 
Erziehungsberechtigter ist Ihre Anmeldung unvollständig. Somit kann 
keine Teilnahme an der Betreuung erfolgen! Eine entsprechende 
Vorlage für Ihren Arbeitgeber finden Sie auf der Webseite der Stadt 
Schwaigern unter www.schwaigern.de/schulen.

Ich habe die Hinweise zur Ferienbetreuung gelesen und zur Kenntnis genommen. Des Weiteren 
bestätige die Richtigkeit der Angaben des Fragebogens und melde mein Kind verbindlich zur 
Ferienbetreuung im genannten Zeitraum an.

____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift


